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Stellungnahme des Bundesverbandes der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. gegenüber der Clearingstelle EEG zu 
folgender Frage (Verfahren 2010/16):  

Ist die Positivliste der rein pflanzlichen Nebenprodukte unter Nr. V der An-
lage 2 EEG 2009 abschließend?  
Insbesondere: Können aufgrund 

1. der Auslegung des Begriffes der rein pflanzlichen Nebenprodukte 
oder 
2. in Analogie zu den in der Positivliste genannten Einsatzstoffen 

auch andere als die ausdrücklich genannten Stoffe eingesetzt werden, oh-
ne dass der Anspruch auf den NawaRo-Bonus entfällt? 
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Fragestellungen: 

Ist die Positivliste der rein pflanzlichen Nebenprodukte unter Nr. V der Anlage 2 EEG 2009 

abschließend?  

Insbesondere: Können aufgrund 

1. der Auslegung des Begriffes der rein pflanzlichen Nebenprodukte 

oder 

2. in Analogie zu den in der Positivliste genannten Einsatzstoffen 

auch andere als die ausdrücklich genannten Stoffe eingesetzt werden, ohne dass der An-

spruch auf den NawaRo-Bonus entfällt? 

 

Stellungnahme: 

Der BDEW teilt die Rechtsansichten der Clearingstelle EEG, die diese in dem Entwurf des 

Hinweises vom 18. November 2010 im Verfahren 2010/16 niedergelegt hat. Der BDEW un-

terstützt daher sowohl das Ergebnis des Hinweises als auch dessen Herleitung.  

Ergänzend zu den Ausführungen im Hinweisentwurf möchten wir noch auf Folgendes hinwei-

sen: 

Nach Ansicht des BDEW sprechen insbesondere die unter Nr. 4.2.1 des Hinweisentwurfs 

genannten Gründe gegen eine analoge Anwendbarkeit der „Positivliste für rein pflanzliche 

Nebenprodukte“ auf vergleichbare Einsatzstoffe.  

Der Gesetzgeber hat in § 64 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2009 vorgesehen, dass die „Positivliste für 

rein pflanzliche Nebenprodukte“ durch den Verordnungsgeber erweitert werden darf, und hat 

dementsprechend eine solche Kompetenz auf den Verordnungsgeber delegiert. Würde dem-

gegenüber der Rechtsanwender und nicht der Verordnungsgeber über eine entsprechende 

Ausweitung der „Positivliste für rein pflanzliche Nebenprodukte“ durch Gesetzesanalogie – 

wenn diese denn im Einzelfall wegen Vergleichbarkeit der Einsatzstoffe überhaupt der Sache 

nach besteht - entscheiden dürfen, würde das Prinzip des Gesetzesvorrangs nach Art. 20 

Abs. 3 GG zulasten des Netzbetreibers außer Acht gelassen, das der Gesetzgeber durch 

diese Verordnungsermächtigung ausdrücklich manifestiert hat. Dies gilt insbesondere dahin-

gehend, dass die in § 64 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2009 vorgesehene Verordnung eine Verordnung 

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und mit 

Zustimmung des Deutschen Bundestages ist, dass also hier auch der Parlamentsvorbehalt 

gilt, der bei einer Gesetzesanalogie ignoriert werden würde. 

Die Clearingstelle EEG weist korrekterweise darauf hin, dass die in Anlage 2 Nr. V EEG 2009 

enthaltenen Standard-Biogaserträge für die „Positivliste für rein pflanzliche Nebenprodukte“ 

ein Grund für die Ablehnung einer Gesetzesanalogie bei der „Positivliste für rein pflanzliche 

Nebenprodukte“ ist. Für weitere, in der Liste nicht enthaltene „rein pflanzliche Nebenproduk-

te“ existieren keine entsprechend zweifelsfrei festgelegten Standard-Biogaserträge, was für 
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den Anlagenbetreiber ein Nachweisproblem und für den Netzbetreiber ein Prüfungsproblem 

impliziert. Gesetzessystematisch lässt sich in dieser Hinsicht auch § 27 Abs. 3 Nr. 2 EEG 

2009 heranziehen, der – artverwandt zu Anlage 2 Nr. I.3 und Nr. V EEG 2009 – bei Verwen-

dung „sonstiger Biomasse“ den Anlagenbetreiber zur Führung eines Einsatzstoff-Tagebuches 

verpflichtet, das auch Angaben und Belege über den unteren Heizwert pro Einheit der einge-

setzten Stoffe enthalten muss. Hierdurch wird die Nachweisproblematik bei der Trennung 

zwischen nach § 27 Abs. 1 EEG 2009 vergütungsfähigem und nicht-vergütungsfähigem 

Strom erleichtert. Allerdings enthält Anlage 2 Nr. I.1 b) EEG 2009 auch bei Einsatz von „rein 

pflanzlichen Nebenprodukten“ nach Anlage 2 Nr. I.3 und Nr. V EEG 2009 keine entsprechen-

de Nachweispflicht des Anlagenbetreibers. Der Nachweis für den Einsatz entsprechender 

„rein pflanzlicher Nebenprodukte“ kann folglich nur über die Standard-Biogaserträge in Anla-

ge 2 Nr. 5 EEG 2009 geführt werden, die wiederum bestimmten Produkten zugeordnet sind, 

was eine Ausweitung auf weitere Stoffe verbietet. Nicht zuletzt verpflichtet § 64 Abs. 2 Nr. 2 

EEG 2009 den Verordnungsgeber bei einer Ausweitung der „Positivliste für rein pflanzliche 

Nebenprodukte“ zur Festlegung der Standard-Biogaserträge für diese neuen Stoffe.  

Die Aufzählung der „rein pflanzlichen Nebenprodukte“ in Anlage 2 Nr. V EEG 2009 ist daher 

abschließend, nicht analogiefähig und nur durch den Verordnungsgeber erweiterbar bzw. 

änderungsfähig.  
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